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J

Gesamtgewicht der Anhänger an leichten Motorwagen
mit Vier- oder Mehrradantrieb

Dem Kreisschreiben des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes, vom 22. September 1950,
an die für das Motorfahrzeugwesen zuständigen Direktionen oder Departemente der Kantone
entnehmen wir u. a. folgende Weisungen:

1. Das Gesamtgewicht der Anhänger an:
a) einem «Willys Universal-Jeep»,
b) einem «Willys-Jeep-Truck»,
c) einem «Land-Rover»,
d) einem «Willys Station-Wagon»,
darf höchstens 2400 kg betragen.

2. Das Gesamtgewicht des Anhängers an einem «Unimog 25 PS» darf höchstens 3800 kg

betragen.
3. Ein das Leergewicht des Zugwagens übersteigendes Gesamtgewicht darf den Anhängern an

diese Fahrzeuge nur zugebilligt werden, wenn der Anhängerzug mit einer Lieber- oder

Unterdruckbremse, einer hydraulischen oder einer elektrischen Bremse oder einem
gleichwertigen Bremssystem ausgerüstet ist; eine Auflaufbremse genügt nicht. Die vor dem
1. Juli 1949 mit einem das Leergewicht des Zugwagens übersteigenden Gesamtgewicht
zugelassenen Anhänger am «Universal-Jeep» können am betreffenden Zugfahrzeug mit
der bisherigen Bremseinrichtung weiterverwendet werden.

4. Das hochstzulässige Anhängergesamtgewicht ist im Fahrzeugausweis des Zugwagens in der
Rubrik «Anhänger» einzutragen. Bei den schon in Verkehr stehenden Fahrzeugen dieser
Art ist der Eintrag bei der nächsten Erneuerung des Fahrzeugausweises ebenfalls
anzubringen.

__

Abbiegen rechtzeitig und deutlich bekannt

oder welchen Acker der Traktorführer
befahren will und so kommt es unvermeidlich
zu den gefürchteten Kollisionen.

Jeder Traktorführer mache es sich daher

zur Gewohnheit, die Absicht zum
Abbiegen jedes Mal rechtzeitig und deutlich
bekanntzugeben. Dies selbst dann, wenn
er glaubt, dass ihm niemand mit einem
Fahrzeug folgt.
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